
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/6/6 9Os53/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1958

Norm

StVO §20 Abs1 IC1

Rechtssatz

Bei Annäherung an einen Schutzweg hat der Kraftfahrer auch die Vorgänge auf dem Schutzweg zu beobachten und

seine Fahrgeschwindigkeit so einzurichten, daß er gegebenenfalls vor einem dem Schutzweg benützenden Fußgänger

anhalten kann.
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